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1 vergleiche Kurzfassung des Gutachtens des Sachverständigenrates zur Begutachtung des 
Gesundheitswesens 2005, Nummer 96 
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2 Z. B.: Schaffung der Möglichkeit der Kooperation von ärztlichen und nichtärztlichen Heilberufen, 
Fachübergreifend ist ein MVZ im oben genannten Sinne immer dann, wenn im MVZ mindestens zwei 
verschiedene Facharztgruppen vertreten sind. Mit Inkrafttreten des 
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zum 1.1.2007 ist diese Regelung insoweit gelockert 
worden, als es nun ausreicht, dass zwei Fachärzte über unterschiedliche Schwerpunktbereiche 

verfügen. 
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